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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §38 Abs1;

Rechtssatz

§ 38 Abs 1 EStG 1972 stellt weder darauf ab, ob oder wann "höhere" Einkünfte zu6ießen, noch darauf, ob oder wie

lange trotz Erlöschens des Patentschutzes eine mißbräuchliche Nutzung der (nicht mehr geschützten) Er;ndung "de

facto" ausgeschlossen werden kann. Es ist daher in diesem Zusammenhang auch nicht von steuerlicher Relevanz,

wenn dem Abgabep6ichtigen erstmalig und ausschließlich im Streitjahr "höhere" Einkünfte aus der Verwertung seiner

(nicht mehr gechützten) Er;ndung zuge6ossen sind, noch daß nach Erlöschen des "Patentes" infolge Nichtzahlung der

Patentgebühr der Patentschutz "de facto" für einen gewissen Zeitraum weiterhin aufrecht sei.
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